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1. ·Gesetze und Verordnufl:gen. 
1. Gesetz 

betreffend die Kirchenvorstehet'Wahlen 'für 19'48 
Vom 8. März 1948 

~Beschluß der landes·syno.de vom 4. Mä11z 1948.) 

§ 1 
- Im Jahre 1948 werden die. Kiirchenvqrstände in der Harn- „ 

ur.gischen Landeskirche neu igewählt. . 
. . . 

§ 2. 

Zu diesem Zweck wird in je1dem Kirchenyors-tand die 
Zahl der Kirchenvorsteher ·auf drei Gemeindeälteste und 
wölf Kirchenvorste!her .festgesetzt. Der Kirchenvorstand hat 
as Recht, die Zahl der Kirchenvorsteher bis a.uf .acht- herab-
usetzen.. · 

§ 3 . 

(1) Die Kirchenvorsteher werden· v,01n der Gemeinde ii1 
geheimer ·direkter W'ahl gewählt. Die Gemeindeältesten wer
den aus den alten Kirchen.vorständen übernommen. Soweit· 
nicht :genügend Gemeindeälteste vorhanden .sind, erhöht sich · 
die Zahl der zu wä}:ilenden Kirchenvorsteiher entsprechend. 

(2) Die Eifl:ze.lheiten regelt e~n Wahlg:esetz::<-

 

2„ Wahlgesetz 

für die Wahlen der Kirchenvorsteher" 

Vom 8. März 1948 

(Beschluß der. Landessynode yom 4. März 1948) 

§ 1 
Die Wahl' .der Kirchenvorstehier ist ein Dienst an der Ge

meinde, der v'on ihren GHedem . .in .der V·erantwortung vor 
Goitt zu 1erfüllen -ist. · 

\V ahlbehörden 

§ 2 
(1) Die \Vahl wird vom .Landesk:lrchenrat angeor-dnet ' 

und ausgeschrieben. 

· (2) D1e Ausschreibung. der Wahl .dur.ch _den Landes-
kirchenrat hat so zeitig stattzufinden, daß .zwischen ·dem Tage 
_der Wahl~usschveibung und dem Tage, an dem die Wähler
listen nach § '12 zuerst. zur öffentlichen Einsicht.. ausliegen„ 
eine Frist von mindestens· zwei Monaten. Hegt. · 

§ 3 

(1) Die Ausfüh~ung der Wahl wird von einem ·Haupt
wa:h.lausschuß geleitet und beaufsichtigt'. 

· (2) Der. J:I~uphyahlausschuß' ·besteht' aus zwei ,Mitglie
dern dies Landeskirchenrats und .fünf Mitgliedern -d1er Lan-, . 
·dessynode, die von diesen Körperschaften auf die Zeit ihrer 
Amtsdauer zu wählen· sind. 

- Die Kirch·env. orsteher ~;r:e~ in einem Gemeinde:gottes~. 
dienst in ihr· Amt ~ingeführt und haben dabei das folgende § 

4 Gelübde abzulegen: · 
· . Jeder -Kirchenvorstand richtet in seinem Wa.hlbe:i;1eidi. -

,;Ich geiobe vor Gott und ·dieser Gemeinde,„ das· mir an- W.ahlstellen in ieiner -dem. Bedürfoisste; ·ents-prechenden Zahl 
vertraute Amt als Kirchenvorsteher nach dem Worte Gottes · :· ein, weist ihnen .einen räumlich abgegrenzten .Bezirk. ,tou t.md 
und den Ordnungen unserer evangel!isch~lutherischen Kirche · macht die Wahlstellen und ihre Bezirke thekannt. 
mit Sorgfalt und Treue zu verwalten, allzeit der Gemeinde 
estes zu suchen und unerschrocken für unsere evangelisch
uth·erische Ki~che einzutreten." 

§ 5. . 
Die . Am·tsdauer der gewählten Kirchenvorsteher wird. 

durch die neue Kirchenyer.fassung festgesetzt. . · . 

§ 6 
Entgegenstehende Bestimmungen der Kirchenverfassl:lng· 

vom 30. Mai. 1923 treten außer Kraft .. 

Hamburg, den 8. März 1948. 

Der Lande1kirdtenr~t 

'§ 5 . 

· · (1) Zur Ileitung der Wahlhandlung wird von dem Kir
chen1V101rstandle für j ecLe W a:hlstelle ein !besonder-er Wahl'Vor· 
stand gebildet. 

(2) D1e Wahlvorständ1e sind: aus Mitgliedern .des Kir
chenvorstandes zu •bilden. Sind solche nicht in genügender 
Anzahl vorhanden; s10: können andere stimmberechtigte, 
nicht zur Wahl stehende Glieder der Kirchengemeinde zu 
Mitg1tedern des W alüvorstandes ernannt w.er.d.en. Sie . sollen 
tunUchst -dem Bez;i~k angiehören, für .den. die Wahlstel.Le ein· 
gerichtet ist. 

. (3} Jteder Wahlv101rstand beste:h.t aus einem vom Kirchen· 
vorstande ·zu bestimmenden Vorsitz.enden und zwei Beisitzern. 
Für jedes MitgUed eines ·Wahlvorstandes ist 1ein Stellv.ertreter 
zu ·oesfimme~„ ·. , · · 
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. Wählerliiten 

§ 6 
In ·je-der Kirchengemeinde ist .eine neue Wählerliste anzu-

leg~n. Si~ hat ·zu 1enth_alten: · 

Ta,g der Meldung, 

Namen und Vornamen, 

Geb~rts- und Konfirmations\datum, 

Beruf, 

Wohnung ·des sich Anmeldenden. 

§ 7 
(1) Wer in die W'ählerliste aufgenommen zti · werden 

wünscht, hat sicli persönlich auf ·dem zuständigen Kirchen
büro· oder an einem anderen vom Kirchenvorstand· zu be:: 
stimmenden Ort zuJ.melden. 

(2). · Auf . Verlang•en hat sich der Meldende üher. seine 
Persion .und se~ne Zugehörigkeit .zur evangelisch-lutherischen 
Kirche auszuw.eisen. · 

§ 8_ 

D1e. Eintragung in _die Wählerliste verleiht· dem Einge
tragenen das R.<echt zur Abgabe ·der Stimme. 

I . 

§ 9 
(1) In die Wählerliste wirid aufgenommen jedes kon

'firmierte Glied einer evangelisch-lutherischen Kirchenge
. meinde, das am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet hat 

und · · 

entweder seinen W'ohnsitz 1o•d.er nicht nur v9rübergehen-. 
den. Aufenthalt im ·Bereich einer Kirchelllgemeinde der. 
Landeskirche hat 

oder ohne Rücksicht auf den Wohnsitz oder Aufenthait 
am Leben ·einer ham.bur,gischen Kirchengemeinde teil-
nimmt. · 

(2} Die Eintragung ist anzumelden im ersten Falle bei 
der Kirchen;gemeind:e .des Wohnsitzes oder Aufenthalts_, im 
anderen· Falle bei der Kirchengemeinde, an deren Leben der 
Anmelden-de teilnimmt .. 

. . 

(3} Die Eintragung muß,_ s1o·weit sie nicht in der Wohn
sitz- oder Aufenthaltsgemeinde vorgenommen wird, dieser 
mitgeteilt werden.· · 

§ 10 

Iii die Wläh1erliste wird nicht auf.genommen, 

1. wer infolg·e• Verletzung .kitthlicher Ordnung (z .. B. 
Verweigerung der .kirchlichen Trauung oder_der Taufe 
·der Kinder), anstößigen .Lebenswandels oder kirchen
f.eindlichen Verhaltens vom Kirchenvorstand als :un-
würdig erklärt wir-d ; ' ' 

2. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vloirmund
schaft steht; 

3. wer wegen g·eisti1ger ·Gebrechen unter ~fle.gschaft _.ge· . 
stellt ·ist; · . . . 

4. wem dl.e bürgerlichen Ehrenriechte oder das Recht zur 
Bekleidung öffentlich.er Aemtei· -durch Urteil ordent
licher Gerkhte aberkanrit sind, es sei denn um· des 
Evangeliums ·willen. 

§ 11 

Zur· Anmeldung .d.er Eintragung in die Wählerliste ist an 
mindestens zwei Sonntagen in. einem Gottesdienst und auf 
andere geeignete Weise öffentlich aufzufordern. Fiür die. An
inddung ist eine Frist von mindestens drei Wochen z:u ,g.e-

- währen,- die- .fünf Wochen vor -dem Wa.hltagie ablaufen muß. 

. . . § 12 . ~' 

Der Hauptwahlausschuß -läßt die Wählerliste~ späteste~~ 
drei Wochen vor dem Wahltage unter öffentlicher Be.kannt\~ 
mach~ng, daß und wo dies geschehe, auf .acht Tage zu j~de~l
ro.anns Einsicht auslegen. Von. -den Wählerlisten können Ab~
·schriften .genommen werden. · · 1t 

~
\l 

§· 13 ~ .i 
· ' tt 

(1) Einsprüche gegen die öffentlich ausg~legten Wäh1er4
listen sin~ .~ur zulässig, wenn s~e während der ~us~egungsz~ifj
unter Be-ifugung der erfo·rderhchen Urkunden bei dem K1~\: ... 
chenvorstand angebracht werden. . 1. 

(2) Der_ Haup.fwahlausschuß hat in -der öHe~tlichen BeS! 
kanntmachung über die Auslegung der Wiählerlisten darautf
hinzuweisen, bis zu welchem T a:ge und an welcher Stefü[
Einsprüche geg-en die Wählerlisten anzub~_ingen sind. ;i

(3) Riechtzeitig eing-egängcne Einsprüche hat der Kirchen~f
vorstand, sofern er sie rucht ohne weitetes als ·berechtigt an~!
er~ennt, d~m Haupt~ahlausschuß zur Entscheidung zu überJ
weisen. Dieser hat bmnen acht Tagen nach Ablauf der Aus-l
Legungszeit eine endgültige Entscheidung ·zu treffen und diese.~
den .Beteiligten schriftlich mitzuteilen. .l

. 'I

(1) "] ede Wählerliste ist 1iach ihrer ·endgültigen Fest-:1
stellung von -dem Vorsitzenden des Kirchenvorstandes abzu-!
schließen und zu unterzeichnen. 

. . ·r

(5) Die abgesch1ossenen \Väh1erlisten sind mindestens an!
.einem von dem Hauptwa:hlausschuß .öffentlich bekanntzu-1
machenden Tage während der gewöhnlichen Geschäftsstun;'
den auszuJ.eg:en und können währen:d ·dieser Zeit von jedem
Wahfüerechtigten eingesehen \Verden. 

t.
. § 14 , :

Jeder Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht nur an der
Wahlstelle· ausüben,· in ·deren Wählerliste er eingetragen isq

Wahlvorsch~äge 

· 
. In die Wahlvorschlläge darf nur aufgenommen werden,

,,wer: . 

1. durch rege T ei:lnahme am kirchlichen Leben, insbe-
·~ond-ere am Got~e~dienst, . der Gem_einde dn Vorhi~d
1st u:t?-d durch seme Erfahrungen eme wertvolle Mit-
arbeit im Kirc;henvorstand verspricht; . . 

2. bereit ist, das Gelübde als Kii'rc:henvorstefrer abzulegen;

3. -dfe Voraussetzungen für die Aufnahme in die Wäh-
J.erliste erfüllt; 

4. am W.ahltage das· 25. Leb ensiJahr vo1len:~et h?t; . 

5. nicht als Beamter oder Angestellter der Kirche od:er
ihrer Einrichtungen im Di1enste einer Kirchenge41einde
steht. 

§ 16 
• ' 

(1) Nachdem -der Landeskirchenrat den Wahltag, der ein
Sonntag sein muß, bestimmt hat, macht der Hauptwahlatis-
schuß Tag und Stunde der \Vahl öffentlich bekannt und.
fordert zur Teilnahme an der Wahl und zur Einreichung\r'on
Wahlvorschlägen ~uf. · · -

( ) 
• 

2 Darauf. beruft der Ki.rche:nvorstand eine Gemeinde-
versammlung em. 

. . . . .. § 17 . . . 
Wird in einiem Wahlb~reith .nur ein W'ahLvorschlag .einge-

reicht, so findet keine W:ahlhandl'ung statt. Die Vorgeschla-
genen geltel). dann als gewählt. Das Ausfallen der Wahlhand-

.JmJig wird" .durch Anschlag an den Kirchenturen bekaimtge
geben. · ·. {' ·



 . § 18 

(1) Di~ Wahlvorsdil.äge sollen so. viel Namen .~ri.thalten 
 wie Kirci.\envorsteher ·zu wählen sind, außerdem die Hälfte 
der vor.geschlagenen Za'hl als Ersatzleute. J ed·er Vorschlag · 
muß von mindestens 30 stimmbere~tigten Angehötii!gen -des 
 Wahlbereichs unterzieichnet ;und spätestens drei Wochen· vor 
dem Wahltage dem Hauptwahlausschuß eingereicht sein.- Die· 
Bezeichnung d.er vorgeschlagenen Personen .und .der Unter
zeichner muß so deutlich sein, daß ü:ber die Bersönlichkeit 
kein Zweifel besteht; deff Namen und der Berufsangabe soll 
eine Angabe .der Wohnung 101der des Geschäftslokals hinzu
ge.fügt sein. Auf jedem Wahlvorschlag muß der Kirchenvor
stand, für dessen ~/ahl di~ Liste bestimmt ist, angegeben sein. 
Hat eine Person unterzeichnet, . .die in .dem Wahlbereich nicht 
stimmperechtigt oder die nicht genügend deutlich bezeichnet 
ist, s.o wird· ihr~ Unterschrift v1on ·dem Hauptwahlaussc~uß 
gestrichen. 

(2) Auf jedem Vorschlag soill ein für weitere. Ver.hand-
lungen .mit de11:1 Hauptwahlausschuß hevollmächtig~er V, er-
tra-uensmann .benannt werden. Ist der Vertrauensmann mcht 
ausdrücklich henannt, so· gilt als solcher der erste ·unter- . 
zeichner. Erklärt meh.r als die Hälfte der Unterzeichner 
schriftlich dem Hauptwah.lausschuß, ·daß. sie einen anderen 
VertraueJ1smann wüuscheQ., ··so tritt der von ihnen .genannte 
mit dem Zeitpunkt des Eingangs .der Erklärung an die Stelle 
des früheren Vertrauensmannes; ' 

(3) Hat ei~ Stimmbere.chHgter mehrere für die w:ahl .des-
selben Kirchen·vorstandes bestimmte Wahlvorschläge .unter-
zeichnet, so wird seine Unterschrift,· wenn er sich auf die Auf
„fc;>rderung des ~auptwahlau~schusses binnen .ßref Tagen. für 
emen· der von rhm unterzeichneten. Vorschlage entscheidet, 
auf .de·n i.i.brißen, sonst auf allen Vorschlägen gestrichen. 

· · (4) Den Vertrauensmänru.ern der Wahlvorschläge wird 
von dem Hauphvahlausschuß nötigenfalls aufgegeben, an 
Stel1e gestrichener Unterschriften die "Unterschriften anderer 
Personen zu beschaffen. Eine sokh.e Ergänzung der Unter-
schriften ist nur zulässig, wenn· siie" mindestens eine Woche 
vor dem WaiMl~e er.folgt. 

. . ·' 

i(5) Vorgeschlagene Personen, die die ·w:ählbarkeit zu 
dem· betreffenden Kirchenvorstande nicht besitzen, w~rden· 
von dem Hauptwahlausschuß gestrichen. 

 . (6) Vio111 jeder Streichung wird dem V1ertrauensmann 
 Kenntnis gegeben. Dieser kann innerhalb dreier Tage ebenso 
viele andere· Personen vorschlagen, deren Namen von d.em 
Hauptwahlausschuß an Stelle det gestrichenen auf den Wahl-
vorschlag gesetzt werden. · . . 

 (7) Die Wahlvorschläge werden· ·von dem Haµptwahl-
ausschuß mit einem Vermer.k über „den Tag des Eingangs und 
nach der Reihenfolge des Eingangs für jeden Wahlbereich 
mit Ordnungsnummern. versehen. Mit diesen Vermerken und 
mit den Namen der Vertrauensmäm11er werden sie spätestens 
zwei Wic1chen vor dem Wahltage öffentlich durch Anschlag 
an den Kirchentüren bekanntgemacht. E-benso ist jede Aen
derung .der Vorschläge von dem Hauptwahlausschuß ·_durch 
Anscl;1lag .hekanntz..um;ichen. Ein Vorschlag, bei dem d"ie !Cr

forderl~ch.e Ergänzung· der Unterschriften noch· nicht er.folgt 
ist, wird, wenn die Ergänz:Ung rechtzeitig erfol'gt, spätestens 
am dritten Tage vioir dem Wa!hltage ·durch .f\,.nschlag bekannt 
gemacht. 

Wahlhandlung 

§ 19. · 

(1) Die Wahihandlung' ist öffentlich. Sk '.findet im An-
schluß an den V ormittagsgottesdienst in einem kirchliCh.en 
Rau~e, in begründeten Ausnahmefällen in einem. sonstigen 

 Raume statt. Nach 18 Uhr clürfen nur noch die Wähler zur 
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Kirchenvorsteher und Ersatzleute zu wählen sind. Er kann 
Bewerher aus verschiedenen w·ahlvorschlägen· wählen, jedoch 
jeden Bewerber nur einmal._ · . 

(2} Stimmzettel, auf denen mehr 'Namen ·als zulässig an-: 
gekreuzt sin.d, .oder au.f d~nen neue Namen oder sonstige 
Bezeichnungie.n hinzugefügt sind, ·Sind ungültig. Dagegen 
kann e~n Stimmz.ettel, au'f dem die ·Bezeich~ung der Ge·wähl
ten in anderer eindeutiger \V'eise vorgeruommen· ist, von d1em 
WahlVOl"Stand als giiltig anerkannt· werden. 

§ 21 
, Der Tisch, an dem der w·a1hilvorstand Platz nimmt, ist so 
aufzustellen, daß er von allen Seiten zugänglich ist. Zum 
Hineinlegen der . Stimmzettel wird· ein leerer Zettelbehälter 
aufgestellt. Vor .dem Beginn der Abstimmung .hat sich der 
Wahlvorstan,d zu überze·uge~, daß der Zef!elbehälter leer ist. 

§ 22 
{l) Die Ab.gabe . d1cr Stimmzettel. beginnt in .fiorlgender 

Wei.se: Der Wähler tritt an den Tisch des Wahlvorstandes, 
nennt seinen Namen, weist sich auf Verlangen über seine 
Person aus un,d ühergibt, nachdem sein Name in der \Vähfor. 
liste aufgefunden ist, seinen Stimmzettel dem Wahlvorsteher, 
·der ihn in seih'em .Beise'in in den Zettelhehälter Legt. 

· (2). Wähler, die ·zwar ersch'ienen, aber ·durch körperliche· 
Gebrec..1-1en behindert sind, ihren Stimmzettel ·eigenhändig dem 
Wahlvorsteher ~u übergeben, .dürfen.-sich ·der Hilfe einer Ver
trauensperson be4ienen. 

§ 23 
Der W·.a,hlvorstartd ·hat in -der amtlichen Wäh1erliste bei 

dem Namen eines jed·en Wählers. der seinen Stimmzettel 
abgegeben hat, einen. entsprechenden, Vermerk zu machen. 

§ 2~ 
(1) Sofo1rt nach Schluß· der Wahlhandlung hat der Wahl-

, v'orstan.d den Zettelbehälter zu ö'ffnen, die ab;gegehenen 
Zettel zu z.ählien und das Ergebnis dieser Zählung. mit den 
Vermerken in der ·Wählerliste zu vergleichen. Ergibt sich . 
hierbei eine Verschiedenheit, so ist .dieses. nebst dem etwa zur 
Aufklärung dienenden im Bericht zu vermerl~en. 

(2)- Sodann wird 'de~ Stimmzettel geprüft. Ein Mitglted 
des Wahlvorstandes i.ibergibt den Stimmzettel dem Vorsitzen· 
den des Wahlvor.standes; dieser macht laut -bekannt, welche 
N amm im Sfümmzettel angekreuzt sind un.d gibt ihn . an ·ein 
anderes Mitglied , des WahlVioil'standes zur Aufbewahrung bis 
zum. Ende .der Wahlhandlung weiter. . . 

(3) Stimmzettel, die nicht von der vorgeschriebenen 
Größe oder mit 1einem Kennzeichen versehen sind, die keine 
Eintragung enthalten oder aus d.eren Inhalt der Wille des 
Wählers nicht unzweideutig zu erkennen ist, sind ung.ültig. 

(4) Nach Verlesung der Stimm~ettel wird die Zahl der 
gültigen Stimmen ermittelt und das Ergebnis durch den Vor~ 
sitzenden -des Wahlvorstandes v~rkündet. · 

§ 25 
(1) Ueber die gesamte \VahlhandLung. ist ein Bericht 

aufzunehmen und von sämtlichen anwesen,den Mitglie~ern 
des Wahlv1oifstandes zu ·unter.zeichnen .. 

Stimmabgabe · zugiefassen werden, die" zu diesem Zeitpunkt 
schon im W:ahlraum anwesend waren. Dann erklärt der Vor- (2) Stimmzettel, über deren Gültigkeit der Wahlvorstand 
sitzende des Wahlvorstandes die .Aibstimmung für geschLo1Ssen. einen Beschluß gefaßt hat, sirud in einem besonderen, ·versie

(2) Haben alle in die WählerHste eingetragenen Wähler gelten Pakete dem Bericht „beizufü.ffen; . in dem Berich~ ~st 
abg1es~1mmt, so kann .der Vorsitzende des Wahlvorstandes die . anzugeben, aus welchen Grunden die Sfammzettd als gultig 
Abstimm':lng schon vor 18 Uhr für geschlossen. erklären. · 1o·der .ungültig angese•h.en ·sind . 

 · · {3} Der ;Bericht- nebst allen dazugehörtgen Schriftstücken 
 § 20 und Paketen mit Stimmzetteln ist von dem Wlahlvorstarid un~ 

verzüglich, jedenfalls aber so zeiti.g dem Haupilw':'-hlausschuß 
 Cl) Jedem W·ähler wird ein Stimmzettel mit den Wahl- .. ein.zureichen;· daß sie spätestens am zweiten Tage nach der 

ViOTschlägen ausgehändigt. Er kreuzt so viel Namen· an als Wahl ln seine Hände ,gel~ngen. · 
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FestsMlung des W.a.hlerge~nisses 

§ 26 

(1) Der Hauptwahlausschuß stellt auf Grund der ihm 
von den W .ahlvorständen übersandten Beri.chte :.best, welche 
Kirchenvorsteher ui:i-d Ersatzleute gewählt sind. · · . 

(2) Sind. bei einer Wahl mehrere Wa:hlvorstände tätig 
gewesen, so wird zunächst durch Zusammenzählun·g der 
von den einzelnen Wahlvorständen ermittelten Stimmenzahleri 
berechnet, wieviele Stimmen für jede Person abg.egu:lben sind .. 

§ 27 
Die .Bewerber gelten in .der Reihenfolg1e der auf sie ent· 

fa11enden Stimmenzahlen .als gewälhlt: Nicht- als .gewählt gilt, 
wer nicht mindestens ein Zehntel der .abg!e.gebenen Stimmen 

·auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit· entscheidet das -durch 
den Vorsitzenden des-Hauptwahlausschusses zu zi,ehende Los. 

§.28 

· Das Wahlergebnis dst spätestens am ·dritten Tage nach 
Eing,ang Her Berichte dem L~mdeskirchenrat .mitzuteilen und 
von ·diesem öffentlich bekanntzumachen. 

§ 29. 

. Wird: eine P·e·rson · fii,r mehre~e. Kirchenvorstände gewählt, . 
so hat sie binnen acht· Ta.gen -dem Hauptwahla:usschuß. :m 
·erklären .• welche Wahl sie annehmen wilL Gelh.t die Erklärunf. 
nicht ·ein, s101 gilt die Person als gewählt in dem Kirchspie .• 
in dem sie wohnt. Wohnt sie in keinem .von ihnen, so ent·· 
scheidet das vom V orsitzeri.den des Hauptwahlausschusses zu 
ziehe1lde Los. · 

§ 30 

ist Sach~ des Landesl<;irche~rats, :der auf Grund de~ ihm VQnl
dem Hauptwahlausschuß zur Verfügung zu stellenden Waih:I .
akten darüber z.u be.f'inden hat, ob eine Wahl für ungühig
zu erklären .und ob die Wahl in dem betref~enden Wahlbe;a.
reich zu wiederholen ist. „ · )

· (2) Die Entsc.'iei<lung des Landeslfüche.nrats ist endgÜltig;.,

§ 32. ·. „ 
(1) Bei Beg11ü~dung einer ne~~n Kirchengemeinde 'findet'

alsbald die Wahl der. Kirchen.vorsteher nach d·en Vorschriften'
dieses. Gesetzes statt, so.weit niCht die in :der neuen G~meinde

· wohnenden Kiirchenvorsteher der Mutter,gemeinde von iihrem
Recht des Uebertritts zu ·dem· neuen Kirchenvorstand Ge.
brauch machen. Die Amtsidauer der Uebertretenden bleibt
unverändert. Bei den Neugewählten ist :d~rcJ:i das Los fiest·
zustellen, wer bei den nächsten und wer bei den überi.)ächsten
Wahlen ausscheidet. · · · · ·~ .' . 

(2) Der. Wahlvorstand wird v:o~ ·dem' Klrchenv.orstande
der Muttergemeinde nach Maßgabe des § 5 1gehildet. 

Schlußbestimmungen. 

§ 33 

. Entgegenstehende Bestimmungen der HaJlllburgischen Kir.
chenverfassung vom 30. Mai 1923 treten außer .Kvaft. · 

Hamburg, .den 8. März 1948. · · 

. Der Land~skirche~rat

3.. Wahl des Hauptwahlausschus~es. 

In .• den Hauptwahl·ausschuß. wurden gewähit: 

(1) W-enn ein g€wählter Kirchen.vorsteher die Wahl .ab· 
lehnt, oder vor Ablauf .der Zeit, .für ·die er :gewälhlt ist, a~s 
seinem. Amte ausscheidet, "o.der wenn eine Wahl weg.en feh· 
lender Wählbarkeit des Gewähltell, für ungültig erklärt wird,:· 
so tritt an seine Stelle der nächste Ersatzmann. 

von der Landessynode: 

Pa~tor F o r ck , 
Hans H e e s eh , 
Dr. Ho r s fk o t t e „ 
Pastor K r e y e , (2) Steht ein Ersatzmann nicht zur Verfügung, so ergänzt 

sich der ·Kirchenvorsta:p.d durch Zuwahll. · · . · 

§ 31 

{1} Einsprüche gegen diie _von de_m Landeskirchenrat be. 
kanntgemachten w·ahlergebnisse stehen nur Stimmberechtigten 
zu: sie sind binnen ·zwei Wochen nach der Bekanntmachung 
bei· dein Hauptw.ahlausschusse unter ;g'enauer Angabe der 
Gründe einzureichen .. Die. En.tscheidung über den· Einspruch 

Dr. S eh ed e, 

vom Lande~kirchen~·at: _ 

Dr. Im h 6 Ü und 
Dr. P i 1e t z ck e r. 

Ham_b_urg, den ~· !<l.ärz 1948. 

·1

Der Landeskirchenral!
. 

·

·
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